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MITTEILUNG 

SCHRIFTLICHES VERFAHREN 

Kontakt: relex.counsellors@consilium.europa.eu 

Tel./Fax: +32.2-281.84.89 /  

+32.2-281.44.50 

Betr.: SCHRIFTLICHES VERFAHREN zur Annahme der folgenden Dokumente: 

I. Beschluss und Durchführungsverordnung des Rates über restriktive 
Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben 
oder bedrohen 

II. Durchführungsbeschluss und Durchführungsverordnung des Rates über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung 
von Belarus an der Aggression Russlands gegen die Ukraine 

III. Beschluss und Verordnung des Rates über restriktive Maßnahmen 
angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung von Belarus an der 
Aggression Russlands gegen die Ukraine 

IV. Beschluss und Verordnung des Rates über restriktive Maßnahmen 
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren 

V. Beschluss und Verordnung des Rates über restriktive Maßnahmen 
angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

  

Dokument CM 2955/22 INIT, Seite 1, erster Satz: 

https://www.sanakirja.org/search.php?id=653016&l2=3
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Statt: 

„Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) am 2. Mai 2022 beschlossen hat, das 

schriftliche Verfahren anzuwenden, werden Sie gebeten anzugeben, ob Sie mit Folgendem 

einverstanden sind:“ 

muss es heißen: 

„Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) am 2. Juni 2022 beschlossen hat, das 

schriftliche Verfahren anzuwenden, werden Sie gebeten anzugeben, ob Sie mit Folgendem 

einverstanden sind:“ 

 

Dokument CM 2955/22 INIT, Seite 5, vierter Satz: 

Statt: 

„Ihre Antworten müssen dem Generalsekretariat des Rates bis spätestens 3. Mai 2022, 9:00 Uhr 

zugehen.“ 

muss es heißen: 

„Ihre Antworten müssen dem Generalsekretariat des Rates bis spätestens 3. Juni 2022, 9:00 Uhr 

zugehen.“ 
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